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Bebauungsplan  19-23 „Ehemaliges Betonsteinwerk 

Sander“  
Ortsteil: Heidenoldendorf  
Plangebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 

Krummer Bergweg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl. Lippe 22.12.2023 
 
 
 
556 Veröffentlichung des Entwurfs der Flächennut-
 zungsplanänderung Nr. 25 „Ehemaliges  
 Betonsteinwerk Sander“ 
 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 
   Krummer Bergweg 
 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 14.11.2023 gem. § 
41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen den Entwurf der o. g. Flächennutzungsplanänderung 
mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gem. § 3 (2) 
BauGB den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 25 „Ehemaliges Betonsteinwerk Sander“ 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 
   Krummer Bergweg 
 
und, diesen im Internet zu veröffentlichen. 
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Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf der o. g. Flächennutzungsplan-
änderung mit Begründung und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit 
vom 
 

02.01.2024 bis einschließlich 02.02.2024 
 
im Internet unter https://www.detmold.de/startseite/leben-in-
detmold/stadtentwicklung/staedtebauliche-planungen/aktu-
elle-beteiligung/ veröffentlicht wird. 
 
Parallel hierzu liegt der Entwurf der o.g. Flächennutzungs-
planänderung mit Begründung als zusätzliches Informati-
onsangebot im selben Zeitraum beim Fachbereich 6, Stadt-
entwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, 
Hintergebäude, Rosental 21, 1. Etage, montags bis mitt-
wochs von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 07:00 
Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
öffentlich aus. 
 
Neben dem Entwurf des Plans sind folgende Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar: 
 
 

- Begründung zur Flächennutzungsplanänderung 
mit Umweltbericht: 
Aussagen zu den Schutzgütern Tiere und Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden (Bodentypen, Vor-
belastungen und Altablagerungen), Fläche (Flä-
chenverbrauch und -versiegelung), Wasser (Was-
serschutzgebiet, Grundwasser, Oberflächen-ge-
wässer, Hochwasser/Starkregen), Luft und Klima 
(Klimatope, Lufthygiene), Landschaft (Land-
schaftsschutzgebiet, Landschaftsbild, Biotopver-
bund), Mensch und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt (Gewerbe- und Verkehrs-
lärm sowie Lichtimmissionen in Bezug auf umlie-
gendes Wohnen, Erholung und Freizeit), Kultur und 
Sachgüter (Bau-/ Bodendenkmalschutz) sowie de-
ren Wechselwirkungen; Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung, Verringerung und Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen; Eingriffs- Aus-
gleichs-Bilanzierung 

- Artenschutzgutachten (Fledermäuse, Vögel, Am-
phibien und Reptilien) inklusive Formulierung von 
vorgezogenen Vermeidungsmaßnahmen (CEF 
Maßnahmen) für Fledermäuse und Vögel 

- Immissionsschutzgutachten zu den Themen Ver-
kehrs- und Gewerbelärm 

- Schalltechnische Machbarkeitsprüfung zum Bau-
vorhaben „Parkhaus“ auf dem ehemaligen Sander-
Gelände  

- Gutachten / gutachterliche Stellungnahmen zur Alt-
lastensituation im Plangebiet: 
 Untersuchungsbericht zur Vorerkundung 

möglicher Umweltgefährdungen durch Altab-
lagerungen 

 Altlastenerkundung auf dem Betriebsgelände 
der Karl-Heinz Sander GmbH und Co. KG in 
Detmold – Heidenoldendorf 

 Gutachten zur Historischen Erkundung des 
Grundstücks Bielefelder Straße 216 in 32756 
Detmold, ehem. Betriebsgelände der Karl-
Heinz Sander GmbH und Co. KG 

 Ehem. Betonwerk Sander in Heidenoldendorf 
– Orientierende Gefährdungsabschätzung  
 

 
bzgl. nutzungsbedingter Untergrundverunrei-
nigungen 

 Gefährdungs- und Nutzungseinschätzung für 
die Sander-Fläche der HeidelbergCement AG 
in Detmold, Bielefelder Str. 216 

 Boden-, Bodenluft-, und Grundwasser-unter-
suchungen auf dem Grundstück des ehemali-
gen „Betonwerks Sander“ in Detmold – Ab-
schlussbericht 

 Boden-, Bodenluft-, und Grundwasser-unter-
suchungen auf dem Grundstück des ehemali-
gen „Betonwerks Sander“ in Detmold – Detai-
luntersuchung – Abschlussbericht 

 Sanierung des Standortes des ehemaligen 
Betonwerks Sander, Bielefelder Straße 216, 
32758 Detmold, hier: Sanierungsuntersu-
chung 

 Hydrogeologische Stellungnahmen zur Sa-
nierungsuntersuchung der Stadt Detmold/ 
Kreis Lippe Altlastenfläche 2002-83 

 Betriebsgelände des ehemaligen „Beton-
werks Sander“, Bielefelder Str. 216 in Det-
mold - Sanierungsplan nach § 13 BBodSchG 
und BBodSchV 

- Orientierende Baugrunderkundung / orientierende 
Gründungsberatung - Untersuchung eines Grund-
stücks in Detmold Bielefelder Straße 216 in 32758 
Detmold 

- Verkehrliche Stellungnahme 
- Hydraulischer Nachweis – Regenkanalisation „Wil-

helm-Busch-Straße“ 
- Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 

mit den Themen: 
 Abfallwirtschaft,  
 Altlasten und Bodenschutz sowie Grund- und 

Trinkwasserschutz in Zusammenhang mit 
den im Plangebiet vorhandenen Altlasten, 

 Bedeutung von Teilflächen für die Landwirt-
schaft,  

 Boden und Baugrundbeschaffenheit, 
 Bodendenkmalschutz,  
 Immissionsschutz (Verkehrs- und Gewerbe-

lärm, Infraschallimmissionen), 
 Klimaschutz (Flächenverbrauch, Frischluft-

schneise) 
 Landschaftsbezogene Naherholung,  
 Landschaftsbild und Landschaftsschutz, 
 Natur- und Artenschutz (in Bezug auf Eingriffe 

in den vorhandenen Naturraum/ Gehölzbe-
stand, Bilanzierungs-/ Kompensationsnot-
wendigkeit, Hinweise auf potentiell vorkom-
mende Arten),  

 Störfallrelevanz von Vorhaben, 
 Waldeigenschaft von Teilflächen, 
 Wasserwirtschaft (Niederschlagsentwässe-

rung auch in Bezug auf die im Plangebiet vor-
handenen Altlasten und auf Starkregen, Was-
serschutzgebiet). 

 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
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Stellungnahmen zu dem im Internet einsehbaren Entwurf 
können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abge-
geben werden. Sie sollen in elektronischer Form per E-Mail 
an bauleitplanung@detmold.de abgegeben werden. 
 
Bei Bedarf können die Stellungnahmen während der Dauer 
der Veröffentlichungsfrist auch 
 

- schriftlich an die Stadt Detmold, Fachbereich Stadt-
entwicklung, 32754 Detmold gerichtet werden oder  

- zur Niederschrift im Ferdinand-Brune-Haus, Ro-
sental 21, 1. Etage, Hintergebäude, Zimmer 128, 
vorgebracht werden. 

 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben. 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend ma-
chen können. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 14.11.2023 über den Entwurf der Flä-
chennutzungsplanänderung 
 
Nr. 25 „Ehemaliges Betonsteinwerk Sander“ 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 
   Krummer Bergweg 
 
und, diesen im Internet zu veröffentlichen wird hiermit ge-
mäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Detmold, 27.11.2023 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
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Flächennutzungsplanänderung Nr. 25 „Ehemaliges Be-
tonsteinwerk Sander 
Ortsteil: Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Südlich Bielefelder Straße, östlich 

Krummer Bergweg 
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557 Widmung des „Schulfichtenweg“ 
 
Die Stadt Detmold hat die Erschließungsanlage „Schulfich-
tenweg“ auf dem Flurstück 735 der Flur 2, Gemarkung Leist-
rup-Meiersfeld, endgültig ausgebaut. 
 
Entsprechende Flurkartenauszüge können bei der Stadt 
Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Zimmer 238, 
eingesehen werden. 
 
Die Straße wird hiermit nach den §§ 3 und 6 des Straßen 
und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 01.08.83 
(StrWg NW) in der zur Zeit gültigen Fassung als Gemein-
destraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
Baulastträger der ausgebauten Erschließungsanlage ist die 
Stadt Detmold (§ 47 Abs. 1StrWG NW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben  werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 
8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 


